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24 ) Justiz - Canzley - Bekanntma¬

chung vom 26sten Zuly 182z . , xudl.

am Zisten ejusll.

Berechnung der Vey der dem Vernehmen nach obwalten-
Kosten für einen verschiedenen Praxis in Berechnung
Prioritatsbe- , ^ ^
scheid. der Gerichtsrosten für einen Prrorltatsbefcherd

bey Concursen , Distributionen und sonstigen

Convocationen nach Nr . 26 . derUntergerichts-

sportelntaxe , wird , im Einverständnis ; mit

Herzoglicher Regierung , hierdurch erklärt:

daß diese Kosten nicht Nach dem Betrage der

Forderungen oder dem Passi 'vbestande , son¬
dern nach dem Betrage des vorhandenen Ver¬

mögens , ( der Activmasse, ) zu berechnen sind.

25 ) Höchstes Patent vom 6ten Aug.

182Z . , xubl . am / teil sjuscl.

Von Gottes Gnaden Wir , Peter
H°chst°sMt-nt Friedrich Ludwig re.
ttchen̂ ^ urch- Entbieten allen und jeden Einwohnern nnd
laucht des Hcr- Uliterthanen der Erbherrschaft Jever Unsere

Fürstliche Gnade , geneigten Willen und alles
dich Ludwig zu " ' ^ ^ r>
Oldenburg, we- Gute.
genuebcrnahme Da von Seiner Majestät Alexander ' dem

der Erbherr-g Ersten , Kaiser und Selbstherrscher von ganz
schast Jever und Rußland , Uns und Unserm Fürstlichen Hause

leistcnden̂Erb^ ie bereits seit dem Anfänge des Jahrs 1814.
Huldigung. von Seiner Kaiserlichen Majestät Unserer
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